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Disclaimer

Die enthaltenen Schulungsinhalte sind im Rahmen der Maßnahme „Lehrgang Öko-Kontrolle“ erstellt worden. 
Diese Materialien wurden 2024 und 2025 genutzt, die letzte Aktualisierung fand im September 2025 statt.

Die Präsentationen sind Anschauungsexemplare und dürfen in dieser Form nicht für eigene Schulungen 
verwendet werden. 

Im Auftrag des BMLEH und der BLE hat ein Konsortium diese Schulungsinhalte entwickelt und 13 Schulungen 
durchgeführt. Das Konsortium bestand aus:
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ZIELE DER SCHULUNG

Sie können das Anwendungsgebiet und Regelungsbereiche der auf Grund des § 6 des ÖLG erlassenen 
Rechtsverordnung benennen

Sie können die Kennzeichnungen in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen beschreiben

Sie können den Bio-Anteil in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen berechnen

L e r n z i e l e
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Recht l icher Hintergrund

Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2018/848:

 Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen, die von einem Anbieter im Sinne des Artikels 
2 Abs. 2 d) der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 durchgeführt werden, fallen nicht unter die vorliegende 
Verordnung.

Gemeinschaftsverpflegung (GV): 

 gastronomische Verpflegung außerhalb privater Haushalte  z.B. Restaurants, Kantinen, Mensen

 Eigenbewirtschaftung vs. Caterer als externe GV-Betreiber
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Recht l icher Hintergrund

Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2018/848:

 Arbeitsgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen, die von einem Anbieter im Sinne des Artikels 
2 Abs. 2 d) der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 durchgeführt werden, fallen nicht unter die vorliegende 
Verordnung.

 Die Mitgliedsstaaten können nationale Vorschriften oder, in Ermangelung dessen, private Standards für die 
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle von Erzeugnissen aus Arbeitsgängen in gemeinschaftlichen 
Verpflegungseinrichtungen anwenden.

 Das Logo der Europäischen Union darf nicht in der Kennzeichnung und Aufmachung von diesen Erzeugnissen 
sowie in der Werbung für diese Erzeugnisse oder für die gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtung 
verwendet werden.
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Bio- AHVV:  Aktuel ler  Stand

 Seit Oktober 2023 erstmalig nationaler Standard für 
Bio-Außer-Haus-Verpflegung (vorher Regelung im ÖLG, 
dass BioVO auch für AHV gilt)

 Einfaches auf die 
Gastronomie/Gemeinschaftsverpflegung 
zugeschnittenes Kontrollverfahren zur Erhöhung des 
Bio-Anteils 

 erstmalig Bio-AHV-Logos mit prozentualer Auslobung 
des Bio-Anteils möglich
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Für wen gi l t  d ie  Bio- AHVV?

Anbieter im Sinne des Artikels 2 Abs. 2 d) der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011:

› Gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtungen jeder Art (auch Fahrzeuge oder festinstallierte oder 
mobile Stände), welche

1. gewerblich tätig sind;

2. Lebensmittel für den unmittelbaren Verzehr durch den Endverbraucher zubereiten.

› z.B.: Restaurants, Kantinen, Mensen, Cafés, Bistros, Foodtrucks, Caterer mit unmittelbarer Abgabe 
vor Ort u.a.
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Für wen gi l t  d ie  Bio- AHVV?

› Was bedeutet „ Zubereitung für den unmittelbaren Verzehr für den 
Endverbraucher“?

 Keine Produktion von vorverpackten Lebensmitteln, welche nicht für den unmittelbaren 
Verzehr vorgesehen sind (z.B. Herstellung von Fertigsuppen oder Tiefkühlpizzen);

 Keine Produktion von zubereiteten Speisen, welche zur weiteren Zubereitung ausgeliefert 
werden;

 Es gilt im Einzelfall zu prüfen, ob Caterer, die nicht ausschließlich an Endverbraucher abgeben, 
unter die EU-Öko-Verordnung fallen und weiterhin ein EU-Zertifikat aufweisen müssen: AHV-
Unternehmen, die sowohl für den unmittelbaren Verzehr zubereiten wie auch für den Verkauf 
an Wiederverkäufer/Weiterverarbeiter fallen i.d.R. unter beide Standards und benötigen eine 
Doppelzertifizierung.
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Fal lbeispiele

Handelt es sich bei den Fallbeispielen um eine gemeinschaftliche Verpflegungseinrichtung im Sinne 
des Artikels 2 Abs. 2 d) der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011?

 Caterer mit Zentralküche und Essensausgabe an verschiedenen Schulen und Kitas

 Caterer mit Zentralküche und Auslieferung an verschiedene Einrichtungen ohne eigene 
Essensausgabe (keine direkte Abgabe an Endkunden)

 Caterer in Mietküche: Produktion je nach Kundenauftrag

 Restaurant mit Cateringangebot für verschiedene Veranstaltungen

 Hotel mit Frühstücksangebot

 Caterer mit Produktion von Convenience-Produkten für den Handel
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Für wen gi l t  d ie  Bio- AHVV nicht?

 § 3 Abs. 3: Kindertagesstätten und Schulen, in denen selbst, vor Ort, in eigenen 
Küchen und für den Eigenbedarf zubereitet wird, sind von der 
Zertifizierungspflicht ausgenommen, sofern sie nicht die Kategorie-Auslobung mit 
AHV-Kennzeichen verwenden;

 Der Verkauf von vorverpackter Ware an Endkunden ist weiterhin von der 
Kontrollpflicht ausgenommen;
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Beispiel: Die Abgabe 
von vorverpacktem 
Bio-Joghurt als 
Nachtisch ist nicht 
kontrollpflichtig.
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Fal lbeispiele

Fallen folgende Einrichtungen unter die Ausnahmeregelung?

 Restaurant mit Bio-Weinausschank

 Restaurant, welches in der Speisenkarte regionale Lieferanten bewirbt („Unser Rindfleisch 
beziehen wir vom Bio-Hof XY“)

 Schule mit eigener Ausgabestelle und Belieferung durch ein Catering-Unternehmen
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten

Übersicht

 Auslobung von einzelnen Bio-Zutaten, Bio-Erzeugnissen oder Bio-
Produktgruppen auf Speisenplänen, Tafeln etc.

 Verpflichtend gemäß §6: Tagesaktuelle Bio-Zutatenübersicht

 Fakultativ: Verwendung der Bio-AHV-Logos mit prozentualer Bio-Auslobung

 Die Küche (die Zubereitung) unterliegt keinen speziellen Anforderungen 
 Speisen und Komponenten, die im eigenen Unternehmen zubereitet 
werden, dürfen nicht als biologisch/ökologisch gekennzeichnet werden, 
sondern nur ihre Zutaten oder zugekaufte biologische Erzeugnisse!
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten 

Verpflichtend gemäß § 6: Tagesaktuelle Bio-Zutatenübersicht

 enthält eine Auflistung aller Zutaten, die an diesem Tag in Bio-Qualität eingesetzt 
werden;

 auch die regelmäßig verwendeten Zutaten und Erzeugnisse dürfen in der 
Übersicht enthalten sein, auch wenn sie tagesaktuell nicht für die Zubereitung 
verwendet werden;

 zwischen Bio-Zutaten und Zutaten in Umstellungsqualität ist zu unterscheiden; 
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten 

Verpflichtend gemäß § 6: Tagesaktuelle Bio-Zutatenübersicht

 muss stets für Gäste leicht zugänglich sein, z.B. durch einen Aushang;

 auch eine Auflistung der Nicht-Bio-Zutaten ist zulässig (insbesondere bei 
Unternehmen mit einem hohen Bio-Anteil sinnvoll);

 Angabe der Codenummer der Kontrollstelle oder Name der Kontrollstelle möglich, 
z.B. „kontrolliert und zertifiziert durch Kontrollstelle DE-ÖKO-XXX“);
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten 

Verpflichtend gemäß § 6: Tagesaktuelle Bio-Zutatenübersicht

 bei zusammengesetzten Zutaten ist eine Nennung der 
Einzelzutaten nicht erforderlich, z.B. genügt die Auslobung 
„Bio-Fruchtjoghurt“, wenn dieser als fertiger Bio-Fruchtjoghurt 
bezogen wird; 

 Bio-Zutaten können auch in Produktgruppen angegeben 
werden, sofern sinnhaft und möglich. Z.B. Teigwaren, Obst, 
Gemüse, Milchprodukte etc.; 

 werden zu 100% Bio-Zutaten verwendet, ist eine 
Einzelzutatenübersicht nicht erforderlich. 
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten 
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Kennzeichnungsmögl ichkeiten 

Zusätzliche Kennzeichnungsmöglichkeiten: 

 Zutatenauslobung direkt am Gericht / auf Speiseplänen / auf Tafeln / begleitenden 
Werbematerialien; 

 sofern ein Gericht zu 100 % aus Bio-Zutaten besteht: Zusammenfassende 
Kennzeichnung, dass alle Zutaten dieser Speise oder dieses Getränks biologisch 
produziert worden sind;

 Bio-Komponenten-Auslobung bei zugekauften Bio-Convenienceprodukten, z.B. 
„Bio-Kartoffelsalat“, sofern dieser als fertiger Bio-Kartoffelsalat bezogen wird 
(erfolgt eine Zubereitung im Unternehmen dürfen nur die tatsächlich verwendeten 
Bio-Zutaten gekennzeichnet werden, z.B. Kartoffelsalat aus Bio-Kartoffeln).  
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Kennzeichnung mit  dem Bio-Siegel

 Das deutsche Bio-Siegel darf in Verbindung mit dem Bio-Angebot zur 
Kennzeichnung genutzt werden  Anmeldung erforderlich unter www.bio-
siegel.de; das Bio-Siegel darf nicht irreführend eingesetzt werden! 

 Keine Verwendung möglich ohne direkten Bezug zu den Bio-Zutaten;

 Private Bio-Zeichen zur Bewerbung des Öko-Landbaus können darüber hinaus 
unabhängig von den Bio-Zutaten verwendet werden;

 Keine Verwendung des EU-Bio-Logos zulässig.
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http://www.bio-siegel.de/
http://www.bio-siegel.de/
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Kennzeichnung mit  pr ivaten Zeichen

 Private Bio-Zeichen zur Bewerbung des Öko-Landbaus können darüber hinaus 
unabhängig von den Bio-Zutaten verwendet werden
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Kennze ichnung mit  dem AHV -Kennzeichen /  
B io - AHV-Logo
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Ergänzend fakultativ zur tagesaktuellen Bio-Zutatenübersicht: 

Auszeichnung des Bio-Anteils

 prozentualer Netto-Gesamtbetrag der Bio-Einkäufe bezogen auf den gesamten 
Lebensmitteleinkauf

 drei Kategorien mit einheitlichem Zeichen

 erfordert Bio-Zertifizierung für die Kategorieauslobung
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Kennze ichnung mit  dem AHV -Kennzeichen /  
B io - AHV-Logo
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  Bronze zeichnet einen Bio-Anteil von 20 – 49% aus, bezogen 
 auf den gesamten Nettowert der eingekauften Lebensmittel. 

   Silber zeichnet einen Bio-Anteil von 50 – 89% aus, bezogen auf 
 den gesamten Nettowert der eingekauften Lebensmittel. 

   

   Gold zeichnet einen Bio-Anteil von 90 – 100% aus, bezogen auf 
 den gesamten Nettowert der eingekauften Lebensmittel. 
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Kennze ichnung mit  dem AHV -Kennzeichen /  
B io - AHV-Logo
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B i o - A H V V :  K e n n z e i c h n u n g

 Tagesaktuelle Bio-Zutatenübersicht dennoch immer verpflichtend!

 AHV-Kennzeichen darf in der Unternehmenskommunikation verwendet werden;

 Gestaltungsvorgaben gemäß Anlage 1 der Bio-AHVV sind einzuhalten (u.a. 
Ausführung in Farbe, Schwarz-Weiß im Bedarfsfall)



2024/25

Kennze ichnung mit  dem AHV -Kennzeichen /  
B io - AHV-Logo
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B i o - A H V V :  K e n n z e i c h n u n g

 Unverzügliche Meldung nach Ablauf eines Monats an die Kontrollstelle, wenn der 
Anteil unterschritten wurde und der Unternehmer in eine andere 
Auszeichnungskategorie fällt;

 Erhöhung des Anteils kann jederzeit bei der Kontrollstelle beantragt werden 
(basierend auf dem Durchschnittswert der letzten zwölf Monaten).
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Bio-Zer t i f ikat  für  d ie  Kategorieauslobung
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Ablauf  des Kontrol lver fahrens

26

B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n s

Bevor mit Hinweisen auf den ökologischen Landbau geworben werden darf, muss 
eine Erstkontrolle durch die Kontrollstelle stattfinden.

Erstellen einer Betriebsbeschreibung:
 Namen und Anschrift des Unternehmens und ggf. 

sonstiger Betriebseinheiten
 Tätigkeitsbeschreibung

Betriebsbegehung:
 getrennte Lagerung von biologischen und 

konventionellen Rohstoffen oder eindeutig 
gekennzeichnete Bereiche
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Erstkontrol le
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n

Durchführung von Erstkontrollen und Erstellen einer Betriebsbeschreibung:

 werden weitere Betriebsstätten vom Unternehmen für Tätigkeiten im 
Kontrollverfahren genutzt? Z.B. weitere externe Standorte, Lagerstätten, 
Produktionsküchen, Ausgabestellen mit eigenem Personal etc.

 welchem Betriebstyp kann das Unternehmen zugeordnet werden? (z.B. 
Betriebskantine, Restaurant, Café, Catering)

 wie erfolgt die Kennzeichnung? Soll eine prozentuale Auslobung mit Bio-AHV-Logo 
erfolgen?
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Erstkontrol le
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n

Prüfung Grundvoraussetzung im Betrieb und Lagerbegehung:

 ein und dieselben Zutaten dürfen nicht zeitgleich (am selben Tag) in biologischer 
und konventioneller Qualität verwendet werden;

 die Lagerung von biologischen und konventionellen Rohstoffen muss getrennt 
erfolgen oder in eindeutig gekennzeichneten Bereich;

 bei Parallellagerung von ein und derselben Zutat in biologischer und 
konventioneller Qualität muss Art und Anzahl der ausgegebenen Speisen aus der 
Buchführung hervorgehen (für die Plausibilitätsprüfung).
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Regelkontrol le
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n

Jährliche Routinekontrolle vor Ort:

 in der Regel unangemeldet;

 während der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten.

 Mögliche Kontrollzeiten rechtzeitig abklären; Geschäftszeiten der 
Betriebsbeschreibung entnehmen; ggf. Öffnungszeiten im Internet prüfen.
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Regelkontrol le
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n

Jährliche Routinekontrolle vor Ort:

Dokumentenkontrolle:
 Aktuelles Speisenangebot mit tagesaktueller Übersicht der 

eingesetzten Bio-Zutaten,

 Einkaufsbelege für die aktuell ausgelobten Bio-Zutaten,

 Lieferantenzertifikate mit Ausnahme von: LEH, Märkte, Hofläden.

Betriebsbegehung:
 Getrennte Lagerung von biologischen und konventionellen Rohstoffen 

oder eindeutig gekennzeichnete Bereiche.



2024/25

Kontrol le :  Auszeichnung des Bio- Antei ls
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n s

Monatliche selbstständige Berechnung des Bio-Anteils durch den Unternehmer

Für jeden Wareneinkauf ist zu dokumentieren: 

 Netto-Gesamtbetrag der eingekauften biologischen und konventionellen 
Produkte sowie sonstiger Produkte, die nicht in die Berechnung mit einfließen 
dürfen (Nicht-Lebensmittel), mit Auflistung Name und Anschrift des Lieferanten, 
Rechnungsnummer und –datum.



2024/25

Kontrol le :  Auszeichnung des Bio- Antei ls
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B i o - A H V V :  A b l a u f  d e s  K o n t r o l l v e r f a h r e n s

https://www.vernetzungsstelle-berlin.de/weitere-projekte/in-form-projekt-2017-19-1 
(Tabelle zur Dokumentation des Bio-Anteils)

https://www.vernetzungsstelle-berlin.de/weitere-projekte/in-form-projekt-2017-19-1
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Kontrol le :  Auszeichnung des Bio- Antei ls
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B i o - A H V V :  U m s e t z u n g  K o n t r o l l v e r f a h r e n

 Für die Erstzertifizierung gelten die letzten drei Monate vor dem Kontrollbesuch 
 Durchschnittswert ausschlaggebend.

 Für Folgekontrollen wird der Durchschnittswert der letzten 12 Monate angesetzt. 
Kontrollen des Anteils können auch als Verwaltungskontrolle mit Ankündigung 
erfolgen. Die Überprüfung erfolgt stichprobenartig anhand der Einkaufsbelege.

 Schwankungen können über die Monate ausgeglichen werden, entscheidend ist 
immer der Durchschnittswert über die letzten drei beziehungsweise zwölf 
Monate.
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Veranstaltungszer t i f iz ierung
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B i o - A H V V :  U m s e t z u n g  K o n t r o l l v e r f a h r e n

 Beschreibung der 
Betriebseinheiten mit 
Tätigkeitsbeschrei-
bung, Lieferantenan-
gabe mit 
Einkaufsbelegen.

Meldung an die 
Kontrollstelle mind. Vier 

Wochen vor
Veranstaltung

Kontrollstelle stellt
Veranstaltungszertifikat

aus

Tagesaktuelle Bio-
Zutatenübersicht obligat

 Stichprobenartige 
Überprüfung vor Ort in 
der Betriebseinheit 
oder am Ort der 
Veranstaltung.

 Zusätzlich kann 
Zertifizierung nach Bio-
Anteil erfolgen.
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Veranstaltungszer t i f iz ierung
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Übungen
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B i o - A H V V :  U m s e t z u n g  K o n t r o l l v e r f a h r e n

Übungen zu den Kennzeichnungsmöglichkeiten auf Speiseplänen, Tafeln etc.
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Alle Zutaten sind biologisch 
außer …

Unsere Zutaten sind in der 
Regel 100% biologisch. 
Ausnahmen sind 
entsprechend 
gekennzeichnet …

Zum Beispiel: Fisch aus 
Wildfang
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Übersicht  im Intranet
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Ü b e r s i c h t  i m  I n t r a n e t
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Klärung offener Fragen

Foto: Ecocert
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Disclaimer

Die enthaltenen Schulungsinhalte sind im Rahmen der Maßnahme „Lehrgang Öko-Kontrolle“ erstellt worden. 
Diese Materialien wurden 2024 und 2025 genutzt, die letzte Aktualisierung fand im September 2025 statt.

Die Präsentationen sind Anschauungsexemplare und dürfen in dieser Form nicht für eigene Schulungen 
verwendet werden. 

Im Auftrag des BMLEH und der BLE hat ein Konsortium diese Schulungsinhalte entwickelt und 13 Schulungen 
durchgeführt. Das Konsortium bestand aus:
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Vielen Dank.

|2024/25
Die Lehrgänge Öko-Kontrolle sind Teil des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖL) – initiiert und finanziert 
durch das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMELH).

Fragen und Anregungen bitte richten an schulung@ecocert.com

Foto: Ecocert
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